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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 

 

 

 

Herrn Abgeordneten Christian Zander (CDU) 

über 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/26268 

vom 4. Juni 2026 

über Wann wird der Schulhof der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule endlich saniert – Teil II? 

_____________________________________________________________________ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 

Vorbemerkung der Verwaltung:  

 

Gemäß § 109 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG Berlin) obliegt es den 

bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und 

Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die 

Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.  

 

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener 

Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte 

Antwort bemüht und hat den Bezirk Tempelhof-Schöneberg um Zulieferung gebeten, 

die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.  
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1. In der Beantwortung meiner Anfrage Nr. 19/23960 wurde im September 2025 dargestellt, dass die 

Ausführung der Maßnahme „Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlage der Bruno-H.-Bürgel-

Grundschule (07G32)“ für das Jahr 2026 innerhalb des Bezirksamtes abgestimmt und damit 

vorgesehen worden ist. Wird sie tatsächlich auch in diesem Jahr ausgeführt? 

 

2. Falls ja, für welchen Zeitraum ist die Maßnahme vorgesehen, falls nein, was sind die Gründe dafür? 

 

Zu 1. und 2.: Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg teilt mit, dass die Ausführung der 

Maßnahme „Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlage der Bruno-H.-Bürgel-

Grundschule (07G32)“ nicht in die Arbeitsplanung 2026 aufgenommen werden konnte. 

Die Wiederaufnahme der Planung befindet sich aktuell in Abstimmung zwischen dem 

Facility Management (SE FM), dem Schul- und Sportamt sowie dem Fachbereich (FB) 

Grünflächen (Straßen- und Grünflächenamt) des Bezirks. 

 

3. Konnte die noch im letzten Jahr vakante Stelle für die Projektleitung inzwischen besetzt werden oder steht 

die Neubesetzung unmittelbar bevor? 

 

4. Falls nein, welche Maßnahmen werden erfolgen, um die Umsetzung der Sanierung personell anderweitig 

abzusichern? 

 

Zu 3. und 4.: Laut Aussage des Bezirks Tempelhof-Schöneberg konnte die noch im letzten 

Jahr vakante Stelle für die Projektleitung inzwischen besetzt werden. Aktuell laufende und 

fortgeschrittene Projekte ohne Projektleitung hatten in der Projektvergabe zunächst 

Vorrang. Darüber hinaus soll die Umsetzung dringender Maßnahmen über weitere 

Aufstockungen in der Personaldecke des FBs Grünflächen ermöglicht werden.  

 

5. Sind die für die Maßnahme erforderlichen Investitionsmittel gesichert, auch wenn die Maßnahme in 

diesem Jahr erneut nicht erfolgen kann, oder steht zu befürchten, dass diese verfallen oder umgeleitet 

werden und die Sanierung dadurch gefährdet ist? 

 

Zu 5.: Der Bezirk teilt mit, dass die für die Maßnahme erforderlichen Investitionsmittel 

über das Investitionsprogramm des Landes Berlin für die Jahre 2025 bis 2029 gesichert 

sind. Nicht verausgabte Mittel des Jahres 2026 verbleiben in der Rücklage und stehen in 

den Folgejahren für die Sanierungsmaßnahme zur Verfügung. 
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6. Ist die Verkehrssicherheit auf dem Schulhof trotz der bisher ausgebliebenen Maßnahmen gewährleistet 

oder mussten bereits Einschränkungen erfolgen? 

 

Zu 6.: Laut Aussage des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg ist die Verkehrssicherheit 

auf dem Schulhof durch Kleinstreparaturen sowie Instandhaltung der Spielgeräte und 

Gerätekombinationen gewährleistet. Bei Starkregen müssen Teilflächen aufgrund von 

Pfützenbildung abgesperrt werden. 

 

 

Berlin, den 24. Juni 2026 

 

 

In Vertretung 

Dr. Torsten Kühne 

Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie 


